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RS Vwgh 1997/5/22 94/09/0063
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1997

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §124 Abs3;

BDG 1979 §126 Abs2;

Rechtssatz

Aus § 124 Abs 3 BDG 1979 ergibt sich nicht, daß bei entschuldigter Abwesenheit des Beschuldigten die Verhandlung in

Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden dürfte (hier:

der Beschuldigte war nicht verhandlungsunfähig, auch der Unmittelbarkeitsgrundsatz erforderte die Anwesenheit des

Besch in der Verhandlung).
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